
Ev.-Luth. St-Johannis-Kirchgemeinde 
im Ev.-Luth. Kirchgemeindebund Plauen 
St.-Johannis-Kirchgemeinde, Luther-Kirchgemeinde, Markus-Paulus-Kirchgemeinde,  
Versöhnungskirchgemeinde, Stephanus-Kirchgemeinde,  
Kirchgemeinden Theuma-Altensalz, Jößnitz und Steinsdorf 

Kirchenvorstand 
 

  

Spendenkonto  
St.-Johannis-Kirchgemeinde 
Sparkasse Vogtland 
IBAN  
DE56 8705 8000 3000 0062 72 
www.johanniskirche-plauen.de 

Verwaltung KG-Bund 

Bereichsleiter Verwaltung 

Mathias Grünert 

Untere Endestr. 4  08523 Plauen 

Mo. - Fr.   10:00 - 12:00 Uhr 

Di.    14:00 - 17:00 Uhr 

Telefon:    03741 / 22 69 57 

 

Pfarrer Andreas Wittkopf 

Andreas.Wittkopf@evlks.de 

Untere Endestr. 4 

08523  Plauen 

03741 / 226957 

 

 

 

 

 

Rückmeldung zu „Kirche im Wandel“ 
 
Der Kirchenvorstand der Kirchgemeinde St. Johannis hat sich auf einem Klausurtag mit einigen Punkten 
von „Kirche im Wandel“ auseinandergesetzt und möchte folgendes rückmelden: 
 
Gestaltungsspielräume durch Vereinfachung der gemeindlichen Strukturen: 
Wir benötigen klare und übersichtliche Strukturen. Kein „Durchreichen“ von Verwaltungsvorgängen von 
„oben“ nach „unten“, sondern klare Verteilung der Kompetenzen auf die verschiedenen Ebenen sowie 
klare Aufgabenzuordnung und konsequente Umsetzung.  
Was können und dürfen Kirchgemeinden entscheiden? Wäre es einfacher, wenn jede Kirchgemeinde ein 
„Budget“ hätte? Der Aufwand an der Basis muss geringer werden, es stehen nur begrenzte Ressourcen zur 
Verfügung! 
Digitalisierung vorantreiben, digitale Verwaltungstools nutzen und Zugänge für Ehrenamtliche schaffen. 
Technische Ausrüstung der Mitarbeitenden verbessern. 
Programme, die LK zur Verfügung stellt, müssen überdacht und nachgebessert werden. 
 
Konzentration der kirchlichen Rechtsstrukturen: 
Vereinfachung der Rechtsstrukturen durch klare Zuordnung und keine „Dopplung“ von Aufgaben und Ent-
scheidungen, Stellenbeschreibungen für Mitarbeitende, die bei „Dachträger“ angestellt sind in Rückspra-
che mit Leitungsgremien der Kirchgemeinden auf der lokalen Ebene. Derzeitige Struktureinheiten als Or-
ganisationsräume erhalten, wenn sie keine Rechtsstrukturen mehr sein sollen (und eine andere überge-
ordnete Struktur die juristische Person ist). In diesem Fall die Zahl 4000 GGL als Mindestgröße aufheben. 
 
Vielfalt von Gemeindeformen – Ergänzung der Parochie: 
„Dritte Orte“ werden begrüßt – das kann Kindergarten, Hort, Hochschule sein. Auch als missionarische 
Orte verstehen, Friedhöfe als „Dritte Orte“ bedenken 
 
Ehrenamt und Beruflichkeit – neue Akzentuierungen: 
Welche Änderungen sind nötig, wenn Ehrenamt „in die erste Reihe“ rückt? Nebenamtlicher Verkündi-
gungsdienst ist denkbar, unterstützende und motivierende Strukturen für Ehrenamtliche schaffen! Welche 
rechtlichen Rahmenbedingungen sind nötig, welche Aus- und Fortbildungen und welches QM? 
Verkündigung und Sakramente sollen größtenteils weiterhin bei Hauptamtlichen liegen! 
Für ehrenamtliche Basisarbeit sollten es gesellschaftliche Anerkennung geben (bspw. Rentenpunkte). 
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